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 Die Schule ist ein Lernort. Wir achten auf Ruhe, Ordnung und Sauberkeit. 
 

 Wir achten in der Sprache und im Verhalten auf gegenseitige Wertschätzung und 

Respekt.  
 

 Das Schulgebäude ist für Schüler:innen ab 07:55 Uhr geöffnet. Der Unterricht beginnt 

um 08:00 Uhr.  
 

 Das Schulgelände darf während der Schulzeit nicht verlassen werden. 
 

 Alle Pausen finden draussen statt. 
 

 Während der unterrichtsfreien Zeit halten sich Schüler:innen nicht im Schulhaus auf.  
 

 Auf dem Schulhof gilt allgemeines Fahrverbot. 
 

 Wir sind eine smartphonefreie Schule. Die Benutzung des Smartphones ist im 

Schulgebäude sowie auf dem Schulhof nicht gestattet. 
 

 Im Schulgebäude bewegen wir uns zu Fuss fort. 
 

 Das Besitzen und Konsumieren von Drogen ist verboten. 
 

 Die Schüler:innen kommen ihren Pflichten (SG 410,120 § 8) nach. 
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§ 8 

Pflichten der Schülerinnen und Schüler 

1 

Die Schülerinnen und Schüler haben gemäss ihrem Entwicklungsstand: 

a) Selbstverantwortung für ihr Lernen zu übernehmen; 

b) die Hausaufgaben und Aufträge der Schule zu erledigen; 

c) die Schule pünktlich und gemäss Pensum zu besuchen; 

d) sich in die Schulgemeinschaft zu integrieren und die anderen Mitglieder zu 

respektieren; 

e) mit den Lehrmitteln und der schulischen Infrastruktur sorgfältig umzugehen; 

f) an den von den Lehr- und Fachpersonen oder der Schulleitung 

angeordneten Gesprächen teilzunehmen; 

g) die Regeln der Schule und die Weisungen der Schulleitung, der Lehr- und 

Fachpersonen sowie weiterer Mitarbeitenden der Schule zu beachten. 

2 

Verletzen Schülerinnen und Schüler gegen die Schulhausordnung oder kommen 

ihren Pflichten nicht nach, so können angemessene disziplinarische Massnahmen 

gemäss § 29 und 30 der Absenzen- und Disziplinarverordnung des Kantons Basel-

Stadt (SG 410.130) ergriffen werden. 

 


